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1 
Ausgangslage

Schule und Eltern/Erziehungsverantwortliche sind zunehmend mit unterschiedlichsten Problemstellungen konfrontiert. Kinder und Jugendliche leiden teils an schwierigen familiären Situationen (Verwahrlosung, Trennung, Gewalt etc.) und können daher nicht auf den nötigen Rückhalt der Familie zählen. Die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus ist oft erschwert. Andere leiden unter Problemen in der Schule. Sie sind Einzelgänger, werden schikaniert oder ihre Integration lässt zu wünschen übrig. Zudem weisen die Klassen eine wachsende Heterogenität (Leistungsniveau, Kulturenvielfalt, sozialer Status,…) auf.

Diese lassen die Behörde wie auch die Lehrerschaft an ihre Grenzen kommen. Die Ansprüche, welche heute von den Eltern und Gesellschaft an die Schule gestellt werden, stellen an die Lehrkräfte sehr hohe Anforderungen und ergeben entsprechend neue Belastungen. Dies hat wiederum nicht zu unterschätzende Folgen auf die Berufszufriedenheit der Lehrkräfte, auf das Klima in der Klasse und auf den Unterricht. Diese gesellschaftlichen Veränderungen erfordern neue Wege der Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten.

Politische Gemeinde und Schulgemeinde haben einen gesetzlichen Auftrag, Kinder und Jugendliche im Sozialisationsprozess zu unterstützen, sie als Heranwachsende in die Gesellschaft zu integrieren und sie zu sozial handlungs- und integrationsfähigen Persönlichkeiten zu bilden. Gesetzliche Grundlagen dazu liegen im Sozialhilfegesetz (sGS 381) und im Einführungsgesetz zum ZGB (sGS 911.1) vor.

Neben der Kinder- und Jugendförderung und dem Kinder- und Jugendschutz gehört auch die Beratung von Kindern und Jugendlichen zur ganzheitlichen Jugendhilfe und in dieses Feld gehört auch die Schulsozialarbeit.

Tatsächlich ist die Schule ideal für Präventionsarbeit, Früherkennungs- und Frühinterventionsfeld (Gefährdungen werden sichtbar), aber auch ein Ort, an dem Probleme eskalieren können. Über die Schule kann also optimale Hilfe/Unterstützung für Schülerinnen und Schüler sowie deren Familien initiiert werden. 

Ab Schuljahr 2008/2009 hat der Gemeinderat ein Pensum von 40% für die Schulsozialarbeit bewilligt und die SSA institutionalisiert.

Es existiert eine Leistungsvereinbarung der Gemeinde Schänis mit dem Regionalen Beratungszentrum Uznach.

2 
Projekt Schulsozialarbeit

2.1 Zusammensetzung und Aufgabe der Begleitgruppe

Die strukturelle und strategische Begleitung der Schulsozialarbeit wird durch eine interdisziplinär zusammengesetzte Begleitgruppe gewährleistet. Sie klärt Schnittstellen und unterstützt den Aufbau und die Verankerung der Schulsozialarbeit, reflektiert deren Arbeit und entwickelt diese zusammen mit Trägerschaft und Leistungsnehmerin weiter. Sie hat also vor allem eine beratende Funktion gegenüber Trägerschaft, Leistungsnehmerin und Schulsozialarbeitenden. 

Die Begleitgruppe trifft sich mindestens zweimal jährlich und definiert in Absprache mit der Leistungsnehmerin ihren Auftrag.

Folgende Fachpersonen resp. Fachgremien können in dieser Begleitgruppe vertreten sein:

· Schulsozialarbeitende/r

· Regionales Beratungszentrum Uznach

· Schulrat

· Gemeinderat

· Sozialamt

· Vormundschaftsbehörde

· Offene Jugendarbeit

· Schulleitungen sämtlicher pädagogischer Einheiten

· Lehrpersonen

2.2
 Leitideen

Das Projekt soll sich durch klare Aufträge, definierte Rechte und Pflichten der Partner auszeichnen und eine für die Schule entlastende Dienstleistung erbringen.

Das Projekt orientiert sich an folgenden Leitideen:

Eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Schulrat, der Lehrerschaft und dem Regionalen Beratungszentrum  Uznach, nutzt Synergien, verkürzt die formellen und informellen Wege und ist kostengünstig (evtl. Vermeidung von Fremdplatzierung).

Grundlagen dieser Zusammenarbeit sind ein partnerschaftlicher Ansatz und gleichwertige Verantwortung zwischen den Organen der Schule und den sozialen Diensten.

SSA soll nicht nur als Notstandsarbeit, sondern als sozialpädagogisch eingesetzter Input für die Schule Schänis verstanden werden. Durch das engere und vernetzte Zusammenspiel der Bildungs- und Betreuungsarbeit an Ort und Stelle können qualitativ bessere Dienstleistungen zugunsten der Schüler und Schülerinnen, der Lehrkräfte und Eltern erbracht werden.

3 
Was ist Schulsozialarbeit

3.1 Definition des Begriffes

"Schulsozialarbeit ist ein eigenständiges Handlungsfeld der Jugendhilfe, das mit der Schule in formalisierter und institutionalisierter Form kooperiert. Schulsozialarbeit setzt sich zum Ziel, Kinder und Jugendliche im Prozess des Erwachsenwerdens zu begleiten, sie bei einer für sie befriedigenden Lebensbewältigung zu unterstützen und ihre Kompetenzen zur Lösung von persönlichen und / oder sozialen Problemen zu fördern. Dazu adaptiert die Schulsozialarbeit Methoden und Grundsätze der Sozialen Arbeit auf das System Schule“ (Drilling, in Schulsozialarbeit 2001, S. 95).

3.2 Grundsätze der Schulsozialarbeit

In der Schulsozialarbeit gelten die Grundsätze des Berufskodexes des Schweizerischen

Berufsverbandes Sozialer Arbeit.

· Freiwilligkeit

Schulsozialarbeit beruht auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Der Kontakt zur SSA kann jedoch von einer Lehrkraft oder einem Elternteil initiiert werden. Dabei werden die Schüler und Schülerinnen zum Erstgespräch verpflichtet. Während des Erstgesprächs entscheiden sich die Schüler und Schülerinnen, ob das Angebot der SSA genutzt werden kann.

· Schweigepflicht

Der/die Schulsozialarbeitende unterliegt grundsätzlich der beruflichen Schweigepflicht. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für den Aufbau und den Erhalt des nötigen Vertrauensverhältnisses. Im Allgemeinen gilt, dass der/die Schulsozialarbeitende keine vertraulichen Informationen ohne Absprache weitergibt. So werden auch Lehrpersonen oder Eltern/Erziehungsverantwortliche nur in Absprache mit den Jugendlichen informiert oder beigezogen. Der/die Schulsozialarbeitende ist bei einer Gefährdung des Kindeswohls gemäss Art. 50 im Ergänzungsgesetz zum Zivilgesetzbuch verpflichtet, die zuständige Vormundschaftsbehörde zu informieren.

· Niederschwelligkeit

Um im Rahmen des 40%-Pensums ein Vertrauensverhältnis zu den Zielgruppen Schüler und Schülerinnen, Lehrpersonen und Eltern aufzubauen, ist es wichtig, dass sowohl die Schulleitungen wie auch die SSA den Informationsfluss gewährleisten und die Präsenz- und Arbeitszeiten geklärt sind. Die SSA bietet ein niederschwelliges Gesprächs- und Beratungsangebot. Dies ist gewährleistet durch:

Die Präsenz an zwei Tagen pro Woche während der Unterrichtszeit und während den

Pausen (gemäss separatem Plan).

Das Angebot von Sprechstunden während der Schulzeit und an Randzeiten.

Die Erreichbarkeit per Natel/SMS oder E-Mail in Notsituationen und bei Krisen in der Alltagsbewältigung.

4 
Wirkungsziele

· Ziel der SSA ist es, Krisensituationen und Konfliktlagen zu entschärfen, sowie die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen zu fördern.

· Sie unterstützt Lehrpersonen in ihrem Sozialisationsauftrag und fördert die interdisziplinäre Zusammenarbeit.

· Sie bietet ein niederschwelliges und situationsbezogenes Gesprächs- und Beratungsangebot.

· Sicherstellen von frühzeitiger, adäquater Hilfeleistung bei persönlichen und / oder familiären Schwierigkeiten der Schüler und Schülerinnen (evtl. Vermeidung von kostspieligen Massnahmen).

· Bietet Unterstützung bei Gruppen-, Klassen- oder Schulhausspezifischen Problemstellungen.

· Sie arbeitet an einer positiven Schulhauskultur mit.

· Sie unterstützt die Sensibilisierung und Bewusstseinsförderung bei Schülern und Schülerinnen (Gesundheitsförderung, Gewalt, Integration).

5 
Arbeitsbereiche und methodische Arbeitsweisen der SSA

5.1 Individualhilfe

· Die Individualhilfe oder Einzelfallhilfe richtet sich primär an Schüler und Schülerinnen mit persönlichen, schulischen und / oder familiären Problemen.

· Die SSA ist Anlaufstelle mit der Möglichkeit einer kurz-, mittel-, oder längerfristigen Beratung und Betreuung, mit dem Ziel eine aktuelle Krise zu entschärfen und alternative Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit schwierigen Situationen zu entwickeln.

· Je nach Problemstellung motiviert die SSA die Jugendlichen, mit weiterführenden Fachstellen Kontakt aufzunehmen (Triage).

· Die Sozialberatung versucht, Jugendlichen und ihren Eltern die Integration ins System Schule, bzw. den Alltag zu erleichtern. Sie bietet Informationen über die Freizeit-, Beratungs- und Unterstützungsangebote.

5.2 Unterstützung der Lehrpersonen

· Die SSA unterstützt die Lehrperson bei der Lösungssuche in schwierigen sozialen Problemstellungen (z.B. durch Schulbesuch und nachherige Besprechung, Absprache über das Vorgehen bei Problemen mit einzelnen Schülern und Schülerinnen, Teamteaching usw).

· Die SSA unterstützt mit ihrer fachlichen Kompetenz die Schulleitung und Lehrerschaft in Kriseninterventionen.

· Bei Bedarf nimmt SSA an Elterngesprächen oder Elternabenden teil.

· Sie plant Weiterbildungen für Lehrkräfte zu spezifischen Themen.

5.3 Soziale Gruppenarbeit

· Die soziale Gruppenarbeit ist ein Angebot, das sich an mehrere Schülerinnen und Schüler richtet. Dabei gilt die Gruppe als Ort für Wachstum, Reifung und Bildung. Ziel der Gruppenarbeit ist es, Ressourcen der Gruppe und des Einzelnen zu erschliessen. Die Gruppe soll dazu befähigt werden, Unterschiedlichkeiten zu respektieren. Die Jugendlichen sollen auf dem Weg der Problemerkennung und alternativen Problemlösungsfindung begleitet werden. Die SSA organisiert und initiiert alleine oder zusammen mit der Lehrperson Gruppenaktivitäten und bearbeitet spezifische Themenbereiche.

· Die SSA arbeitet mit und in schwierigen Schulklassen und hilft in der Klasse bei der situationsgerechten Problembewältigung mit.

5.4 Prävention / Projektarbeit

· Projekte fördern die intensive Auseinandersetzung mit einer bestimmten Thematik, sei dies auf Klassenebene oder in einer ganzen Schuleinheit. Ein Projekt ist zeitlich befristet und hat eine klare Zielsetzung.

· Die SSA arbeitet mit bei Schulhausprojekten wie Gewaltverhinderung, Kommunikationsförderung, Konfliktbewältigung, Mobbing.

· Sie unterstützt Lehrkräfte in der Konzeption und Umsetzung von Präventionsprojekten.

· Mit der Primärprävention will sie die Stärken der Schüler und Schülerinnen erkennen und diese in ihrer individuellen und sozialen Persönlichkeitsentwicklung fördern.

· Mit der Sekundärprävention wird versucht, Gefährdungen von Schülerinnen und Schülern frühzeitig zu erfassen und möglichst schadensmindernd auf sie einzuwirken zu aktuellen Themen oder Problemsituationen wie: Sucht, Alkohol, Drogen, sexueller Missbrauch oder Gewalt.

5.5 Zusammenarbeit / Vernetzung

· Die Zusammenarbeit mit öffentlichen sowie privaten Institutionen, die ähnliche Anliegen vertreten, ist für die SSA unabdingbar.

· Massnahmen und Interventionen geschehen zum Wohle der Schüler und Schülerinnen und sollen eine gute Basis schaffen, um bei Bedarf die Schüler und Schülerinnen möglichst rasch an die richtige Stelle verweisen zu können (Triage). Je nach Fallsituation ist eine enge Zusammenarbeit angesagt mit: Schulleitungen, Schule, Politischer Gemeinde, Regionalem Beratungszentrum Uznach, Jugendanwaltschaft, Schulpsychologischem Dienst, Schularzt, Kinder- und Jugendpsychiatrischem Dienst oder weiteren Fachinstitutionen.

· Die SSA nimmt teil und wirkt mit in der Begleitgruppe SSA.

6 
Anforderungsprofil

· Eine abgeschlossene Ausbildung in Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Soziokultureller Animation, vorzugsweise Erfahrung in Schulsozialarbeit

· Interesse an multikulturellen Fragestellungen

· Freude an interdisziplinärer Zusammenarbeit

· Bereitschaft zu flexibler Gestaltung der Arbeitszeit

· Selbstständigkeit und hohe Kompetenz in der Gesprächsführung

· Belastbarkeit und Durchhaltevermögen

7
 Pflichtenheft

Die/Der Schulsozialarbeitende ist regelmässig in den Schulhäusern tätig.

8 
Arbeitsort / Räumlichkeiten

Die SSA ist in der Schule Schänis tätig und zwar auf allen Stufen. Ihr steht ein eigens zur Verfügung gestelltes Büro/Besprechungszimmer zur Verfügung. Das Büro befindet sich im Dachstock des Schulhauses Oberdorf.

9 
Qualitätssicherung

· Laufende Aus- und Weiterbildung entsprechen dem Aufgabenbereich in den fachlich relevanten Themen.

· Regelmässige fachliche Supervision, Intervision und Weiterbildung mit dem Team des Regionalen Beratungszentrums Uznach.

· Vernetzung der Schulsozialarbeit mit anderen Fachinstitutionen.

· Beteiligung an den Teamsitzungen des Regionalen Beratungszentrums nach Massgabe des Stellenleiters.

· Jahresplanung mit verbindlichen Leistungszielen.

· Teilnahme an den jährlichen MitarbeiterInnengesprächen.

· Leistungserfassung resp. Arbeitszeitanalyse nach kant. Richtlinien.

10 
Organigramm


Dieses Nachfolgekonzept wurde vom Schulrat und der Gemeinde Schänis im November 2008 bewilligt.
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